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Strafgericht

Möglich, dass bereits ein Urteil gefällt 
wurde. am 11. Dezember 2012 fand 
der zweite Verhandlungstag in der 

causa „Staat Österreich gegen die ausschuss-
mitglieder der agrargemeinschaft Unter-
langkampfen“ statt, dem ersten Strafprozess, 
der im Zusammenhang mit der causa prima 
des Landes in die Wege geleitet wurde. Der 
echO-redaktionsschluss verhindert diesbe-
zügliche aktualität, nicht aber, dem ersten 
teil des gerichts-Schauspiels gebührende 
aufmerksamkeit zu schenken. auch, weil am 
ersten Verhandlungstag die fronten derart 
plakativ sichtbar wurden.

Die agrargemeinschaft Unterlangkampfen 
hatte sich über jegliche Verbote und War-
nungen hinweggesetzt und war im Dezem-
ber 2010 hergegangen, um den Mitgliedern 
40.000 euro je anteil – in Summe 1.360.000 
euro in form von Darlehen ohne bestimmte 
rückzahlungsverpflichtung auszuzahlen. 
geld, das der gemeinde Langkampfen zu-
steht, da es mit dem Verkauf von gemein-
degut eingenommen wurde. geld, das den 
agrariern nicht gehörte. Damit haben sie 
sich des Verbrechens der Untreue zum Nach-
teil der gemeinde Langkampfen verdächtig 
gemacht. am 21. November 2012 mussten 

sich die angeklagten vor richter andreas 
Mair und den Schöffen rechtfertigen. Und 
das fiel ihnen schwer. 

Dass eine Schöffin sich für befangen er-
klärte und entschuldigt wurde, weil ihr 
gatte Obmann einer agrargemeinschaft ist, 
machte gleich zu Beginn deutlich, wie weit 
die geschichte reicht – eine simple episode, 
die den titel „alles gehört uns und keiner 
will das wahrhaben“ tragen könnte. Von Be-
ginn an absurd schien die Vorstellung, dass 
die angeklagten, die immerhin mit mehr-
jährigen haftstrafen rechnen mussten, das 
gericht ehrlich anerkennen. Von Beginn an 
absurd schien die Vorstellung, dass sie einem 
Strafrichter mehr respekt entgegenbringen 
würden, als den richtern des Österrei-
chischen Verfassungsgerichtshofes oder des 
Österreichischen Verwaltungsgerichtshofes. 
Von Beginn an spannend aber war, dass es 
hier erstmals die agrarier selbst waren, die 
ihren Standpunkt vertreten, ihre rechtsan-
sicht begründen und auch damit rechnen 
mussten, dass ein Urteil exekutiert wird. 

Nachdem die Verteidiger der angeklagten 
agrargemeinschaftsmitglieder, albert heiss, 
Bernd Oberhofer, ewald Jenewein und her-
mann Pfurtscheller – illustre Degenschwin-

Erhellende Einblicke
Am ersten Verhandlungstag ließ Langkampfens Agrar-Obmann 

Georg Karrer tief in die Seele der Agrargemeinschaft blicken.
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ger der Plattform agrar – ihre Sicht der Din-
ge ausführlich dargestellt hatten, mussten die 
angeklagten rede und antwort stehen. Der 
wohlgeübte Wortfluss, den die agrar-Juristen 
an den tag gelegt hatten, versiegte abrupt.

erhellend oder verfinsternd – je nach 
Standpunkt – waren die aussagen des Ob-
mannes der agrargemeinschaft Unterlang-
kampfen, georg Karrer junior. Bitter und 
auch ein wenig unehrenhaft wirkte die rasch 
sich herauskristallisierende taktik, dem ver-
storbenen agrar-Obmann Manfred huber 
die Schuld in die Schuhe zu schieben. Karrer 
behauptete etwa, dass huber den agrarge-
meinschaftsmitgliedern mit der ausschüt-
tung bzw. dem Darlehen „was gutes tun 
wollte“ und stellte seinen Vorgänger als ra-
dikalen haudrauf-Kerl dar, dessen entschei-
dungen die Mitglieder des agrarausschusses 
nicht hinterfragten. Dass dieser blinde ge-
horsam gegenüber dem verstorbenen Ob-
mann die tatsache nicht verniedlichen kann, 
dass auch Karrer die entscheidung mitgetra-
gen hat, sich das Darlehen zu gewähren, war 
ihm scheinbar nicht bewusst. 

Karrer konnte nichts dazu sagen, ob die 
Mitglieder die Darlehen benötigt hatten („es 
wird schon für jeden Sinn gemacht haben“, 
„ich gehe davon aus, dass man das geld nö-
tig gehabt hat“), noch, ob die entscheidende 
Sitzung eine Sitzung der Vollversammlung 
gewesen war („es war quasi eine Vollver-
sammlung“, „in dem Sinn war es schon ei-
ne ausschusssitzung“). Weiter ins Stottern 
geriet er angesichts der fragen des richters, 
ob es nicht ungewöhnlich sei, ein Darlehen 
ohne rückzahlungsverpflichtung zu gewäh-
ren, oder komisch, wenn der Darlehens-
nehmer selbst darüber bestimmen dürfe, 
ob oder wann das Darlehen zurückgezahlt 
werden muss. erstaunlich war schließlich 
die antwort auf die frage des richters, wa-
rum Karrer von Privatgutachten, welche von 
der agrargemeinschaft in auftrag gegeben 
und bezahlt worden waren, mehr halte, als 
von den erkenntnissen der österreichischen 
höchstgerichte: „ich habe mit dem Vater 
und dem großvater gesprochen. Da gibt es 
keine Zweifel.“ 

genau das scheint der Punkt zu sein. 
Wenn Papa und Opa aus dem Bauch heraus 
und nicht ohne eigennutz sagen „Das gehört 
alles uns“, können sich die höchstrichter 
die Zähne ausbeißen, wenn sie fundiert und 
rechtskundig feststellen, dass das gemein-
degut den gemeinden und eben nicht den 
agrariern gehört. Das sind die fronten, die 
an diesem Verhandlungstag deutlich wurden. 
Plakativer geht es nicht. Alexandra Keller


